
2.4.2 Flächen mit einem Abstand von 1.000 m zu Siedlungsflächen sowie Flächen mit
einem Abstand von 350 m zu im Außenbereich gelegenen, bestandsgeschützten
Wohngebäuden

Nach gefestigter Rechtsprechung dürfen Windkraftanlagen keine „erdrückende Wirkung“ gegenüber
von Menschen genutzten Gebäuden entfalten. Sie müssen zudem einen Mindestabstand zu Sied-
lungsflächen und im Außenbereich gelegenen, bestandsgeschützten Wohngebäuden einhalten, der
insbesondere durch die Windkraftanlage bedingte schädliche Lärmimmissionen verhindert. Wie der
Sicherheitsabstand konkret zu ermitteln ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die im Rahmen
eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für eine konkrete Windkraftanlage zu
prüfen sind.
Zur Verbesserung der Akzeptanz von Windkraftanlagen innerhalb der Bevölkerung hat der
Bundesgesetzgeber die Bundesländer mit der Änderung des § 249 Abs. 3 BauGB, die am 14.
August 2020 in Kraft getreten ist, ermächtigt, landesgesetzliche Mindestabstände von höchstens
1000 m für Windenergieanlagen (WEA) zu im Landesgesetz näher zu bezeichnenden baulichen
Nutzungen zu Wohnzwecken einzuführen.
Das Landeskabinett hat am 20. April 2021 den Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein – Westfalen beschlossen. Dieser Gesetzesentwurf
sieht vor, dass Windenergieanlagen künftig einen Mindestabstand von 1.000 Metern zu
Wohngebäuden in bestimmten Gebieten einhalten sollen.
Bei Ausweisungen in geltenden und in drei Monate nach dem Inkrafttreten des Gesetzes wirksam
werdenden Flächennutzungsplandarstellungen für die Windenergie nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB
gilt innerhalb der dargestellten Konzentrationszonen ein Mindestabstand der dreifachen
Anlagenhöhe, mindestens jedoch 720 Meter und höchstens 1.000 Meter.
Aufgrund der Eigentumsgarantie in Artikel 14 des Grundgesetzes wird eine Übergangsregelung
geschaffen, die Investoren einen aus dem Verfassungsrecht abgeleiteten Vertrauensschutz
gewähren soll.
Ein Sicherheitsabstand von 1.000 m zu Siedlungsflächen sowie 350 m zu im Außenbereich
gelegenen, bestandsgeschützten Wohngebäuden entspricht als Orientierungsgröße für die Flächen-
nutzungsplanung den zurzeit konsensfähigen Annahmen über den Abstand, der zwischen
Windkraftanlagen und besagten Flächen mindestens eingehalten werden muss, um die nach dem
Flächennutzungsplan zulässigen Windkraftanlagen im Sinne der immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsanforderungen überhaupt genehmigungsfähig zu machen. Unterhalb dieses Wertes
ist nach den heutigen Erkenntnissen eine Windkraftanlage mit den heute üblichen Dimensionen
rechtmäßig kaum zu errichten, der Bau einer Windkraftanlage also auf der betreffenden Fläche aus
rechtlichen Gründen dauerhaft ausgeschlossen.
Ob ein Mindestabstand von 1.000 m zwischen der Grenze der Konzentrationsfläche und der Grenze
des im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Siedlungsbereiches ausreicht, um den angestrebten
rechtlich gebotenen Mindestschutz zu gewährleisten, muss im konkreten Einzelfall ermittelt werden.
Dazu wird angeraten von der voraussichtlichen Maximalhöhe einer konventionellen Windkraftanlage
auszugehen, die innerhalb der Konzentrationsfläche realisiert werden kann.
Die Abstandsflächen zu Siedlungsflächen (1.000 m) wurden im Zusammenhang mit den Dar-
legungen zu den harten Kriterien (vgl. Kap. 2.3) sowie zu Siedlungsflächen in den Nachbar-
gemeinden auf Grundlage der rechtsgültigen Flächennutzungsplanung der Stadt Bornheim sowie
der Neuaufstellung des Regionalplans 2019 ermittelt. Im Bereich der Rheinorte wurde für die
zukünftige Entwicklung zusätzlich ein Suchraum für neue Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB nach
Regionalplan) westlich der Stadtbahnlinie 16 freigehalten. Die Ergebnisse sind in Abbildung 15
dargestellt.

Die Abstandsflächen von 350 m zu im Außenbereich gelegenen, bestandsgeschützten Wohnge-
bäuden wurden im Zusammenhang mit den Darlegungen zu den harten Kriterien (vgl. Kap. 2.3.2)
sowie zu Siedlungsflächen in den Nachbargemeinden und Städten auf Grundlage der rechtsgültigen
Flächennutzungsplanung der Stadt Bornheim sowie der Neuaufstellung des Regionalplans 2019
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 16 dargestellt.



Abbildung 15: Abstandsflächen zu Siedlungen 1.000 m
(Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, Neuaufstellung des Regionalplans 2019, ALKIS 2019)

Abbildung 16: Abstandsflächen zu Siedlungsflächen im Außenbereich 350 m
(Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim 2011, Neuaufstellung des Regionalplans 2019, ALKIS 2019)


